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Arbeitsgruppe für Tierökologie und Planung (Filderstadt) 


98 BDC Freiburg urban/suburban – Kap. 8 


F Fallen- und Barrierewirkungen entschärfen 


F1 Identifizierung und Umbau oder Entfernung von Bordsteinen und Gullies etc. 


mit Fallenwirkung im direkten Siedlungsrandbereich sowie innerhalb von 


UVK, ggf. auch Amphibien-Querungshilfen/Leiteinrichtungen 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Fotos:. J. Trautner 
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99 BDC Freiburg urban/suburban – Kap. 8 


F1 Hintergrund: Für eine ganze Reihe an Tierarten birgt der Siedlungsbereich - neben seiner 


Funktion als Lebensraum - auch eine große Zahl an speziellen Gefahrenquellen, denen in 


Deutschland jährlich Millionen Tiere zum Opfer fallen. Hierzu gehört die Fallenwirkung 


beispielsweise von ungesicherten Gullys oder Lichtschächten ebenso wie von bestimmten 


Randstrukturen etwa an Straßen und Gewässern, von oder aus denen bodengebunden aktive 


Tierarten oft nicht mehr entkommen können. Verstärkt wird die Fallenwirkung noch dadurch, 


dass etwa auf Straßen gelangte Tiere bevorzugt an der Bordsteinkante entlang laufen und 


dadurch direkt zu Gullys geleitet werden. Dabei bleibt es keineswegs bei Einzelfällen; in 


manchen Situationen kann es zudem durch Fallenwirkungen zu erheblichen 


Beeinträchtigungen auf Populationsebene kommen (etwa bei Amphibienarten). Negativ ist 


auch, dass solche Strukturen Besiedlung und Austausch zwischen Lebensraumstrukturen 


behindern und insoweit Verbundfunktionen beeinträchtigen können. Entsprechende 


Wirkungen können sowohl im öffentlichen Raum wie auch in Privatgärten zum Tragen 


kommen und sind teils weit verbreitet.  


Ziele/Vorgehen:  


 Identifizierung von Strukturen mit Fallenwirkung und fachliche Bewertung/ 


Priorisierung des Entschärfungsbedarfs. 


 Insbesondere in den Randbereichen von Siedlungen, grundsätzlich an Gewässern und 


im Übergang von Verbundkorridoren zu angrenzenden Habitatkomplexen können 


Verbesserungsmaßnahmen besonders wichtig sein. 


 Zu baulichen Maßnahmen gehören etwa die Ausbildung flacher Entwässerungsrinnen, 


die Verwendung von schrägen Bordsteinen, die Anbringung von Rampen und 


Ausstieghilfen, die Abdeckung von Licht- und Lüftungsschächten mit sehr 


engmaschigen Abdeckgittern und eine Aufhöhung der Ränder um Schächte etc., 


soweit im Einzelfall möglich. Hierzu gibt es bereits ausreichend Praxisbeispiele. 


 An Gewässern sollten senkrechte Wandungen ohne Strukturen, die auch 


Ausstiegsmöglichkeiten für Tierarten (einschließlich von Insekten) aufweisen, 


grundsätzlich vermieden werden. 


 Entsprechende Ziele und Maßgaben sollten auch bei neuen Erschließungs- und 


Bauvorhaben konsequent beachtet werden. 


Weitere Hinweise:  Da es sich um teils kostenintensivere bauliche Maßnahmen handeln 


kann, ist die Beurteilung des Verhältnisses von Aufwand und Wirkung dabei sehr wichtig. In 


speziellen Fällen können hochgradig gefährdete Arten betroffen sein, bei denen bereits die 


Verringerung eher geringer Mortalitätsrisiken mit zur Erhaltung der lokalen Population 


beitragen kann. Aber auch die Entschärfung von Bereichen, in denen es zu laufenden 


Verlusten weiter verbreiteter Arten, dabei aber in hoher Individuenzahl kommt, muss in den 


Blick genommen werden. Es wird eine begleitende Öffentlichkeitsarbeit und nach Möglichkeit 


die Einbeziehung von Anwohnern in den Planungs- und Umbauprozess empfohlen. 
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100 BDC Freiburg urban/suburban – Kap. 8 


F Fallen- und Barrierewirkungen entschärfen 


F2 Identifizierung und Entschärfung gravierender Mortalitätsrisiken v. a. durch 


Glasanflug für die Vogelfauna  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Fotos:, J. Trautner 
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101 BDC Freiburg urban/suburban – Kap. 8 


F2 Hintergrund: Glasscheiben stellen insbesondere für Vögel eine erhebliche Gefahrenquelle 


dar. Wenn sie sehr durchsichtig sind oder die Umgebung spiegeln, werden sie von den Tieren 


nicht als Hindernis wahrgenommen. Häufig kommt es dadurch zu Kollisionen, die meist 


tödlich enden. Besonders problematisch sind einerseits großflächige Glasfronten von 


Gebäuden sowie Spiegelfassaden in Nachbarschaft zu Bäumen oder Grünflächen, 


andererseits gläserne Schallschutzwände oder Bereiche mit Durchsichten an Gebäuden, die 


den Blick auf einen entsprechend begrünten Hintergrund ermöglichen, so dass der Vogel 


zwar die Vegetation hinter dem Hindernis wahrnimmt, das Hindernis selbst aber nicht. Aber 


auch kleinere Glasflächen (Fenster, Balkonverglasungen, Windschutz an Bushaltestellen etc.) 


fordern immer wieder Anprallopfer. Auch Fledermausopfer sind von Glasfronten bekannt, da 


ihre Ortungssysteme die Oberfläche bei bestimmten Auftreffwinkeln der Signale nicht als 


Barriere einstuft. Nach aktuellem Kenntnisstand sind viele früher diskutierte oder eingesetzte 


Vermeidungsanstrengungen ohne oder mit lediglich unzureichender Wirkung gegen 


Glasanflug; es sollte nur auf wirksame Methoden abgestellt werden. Weiterhin problematisch 


im Kontext des Vogelanflugs können etwa Seilverspannungen u. a. sein. 


Ziele/Vorgehen:  


 Identifizierung von Gebäuden oder sonstigen baulichen Elementen mit besonderen 


Anflugrisiken und fachliche Bewertung/ Priorisierung des Entschärfungsbedarfs. 


Hierzu können konkrete Feststellungen von Kollisionen bzw. deren Untersuchung 


erforderlich sein. 


 Prüfung, ob eine unmittelbare Anordnung zur Entschärfung erlassen werden muss 


und kann5, ansonsten Prüfung weiterer Optionen der Umsetzung. 


 Entschärfung von Glasflächen primär durch Aufbringen eines Punktrasters oder eines 


orangen oder schwarzen Linienmusters (jeweils Außenseite) unter Berücksichtigung 


spezieller Maßgaben zu Rasterdichte bzw. Größe und Abständen der 


Musterelemente.6 Aktuelle Entwicklungen können weitere Möglichkeiten aufzeigen. 


 Entsprechende Ziele und Maßgaben sollten auch bei neuen Erschließungs- und 


Bauvorhaben konsequent beachtet werden, vorrangig bei der eigentlichen 


Gebäudeplanung; im Fall anderweitig drohender Verletzung artenschutzrechtlicher 


Verbote müssen Sie dies auch.  


Weitere Hinweise:  Soweit nicht bereits auf der bauleitplanerischen Ebene ausreichend 


geregelt, können entsprechende Nebenbestimmungen zur Vermeidung oder Minderung in 


der Baugenehmigung gesetzt werden.7 Eine Sicherung ist ggf. auch vertragsrechtlich möglich. 


  


                                                 
5  Die Naturschutzbehörden können unter Bezug auf § 3 Abs. 2 BNatSchG auch bei bestehenden 


Gebäuden und Anlagen unter bestimmten Rahmenbedingungen direkt Maßnahmen anordnen, 


insbesondere wenn diese der Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte dienen (vgl. Huggins & 


Schlacke 2019). 
6  S. insbesondere Schmidt et a. (2012), Rössler & Doppler (2014). 
7  Vgl. auch Handlungsleitaden des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau (2019). 
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102 BDC Freiburg urban/suburban – Kap. 8 


F Fallen- und Barrierewirkungen entschärfen 


F3 Identifizierung und Entschärfung gravierender Mortalitäts- und 


Beeinträchtigungsrisiken von Lichtquellen für lichtsensible Arten 


 


 


Fotos (unten rechts Spiegelung einer Lichtquelle in 


der Dreisam): J. Trautner 
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103 BDC Freiburg urban/suburban – Kap. 8 


F3 Hintergrund: Nächtliche Beleuchtung zieht nicht nur Insekten an. Sie kann auch Vögel, 


Amphibien, Reptilien und Säugetiere bei der Orientierung, der Futtersuche, sozialen 


Interaktionen und Ruhephasen stören. Zugvögel können z. B. von ihren Flugrouten 


abkommen, lichtscheue Fledermausarten werden aus ihren Quartieren und 


Nahrungsgebieten vertrieben und Individuen nachtaktiver Insekten, darunter auch viele 


seltene Arten, werden von Lichtquellen angezogen und umfliegen diese so lange, bis sie teils 


vor Erschöpfung umkommen, Notablagen ihrer Eier im dort ungeeigneten Lebensraum 


vollziehen o. ä. Zwar wurde durch zwischenzeitlich verstärkten Einsatz von LED-Leuchtmitteln 


mit geringem UV-Anteil gegenüber früheren Zeiten die Anlockwirkung teils bereits verringert. 


Das Problem besteht dennoch weiterhin in großem Ausmaß und auch LED sind keinesfalls 


konfliktfrei. 


Ziele/Vorgehen:  


 Identifizierung von Bereichen mit bereits bestehenden wesentlichen Konflikten oder 


von künftig besonderen Risiken und fachliche Bewertung/ Priorisierung des 


Maßnahmenbedarfs. Hierzu können konkrete Feststellungen besonders sensibler 


Artenvorkommen bzw. deren Untersuchung erforderlich sein. Beispiele im Gebiet der 


Stadt Freiburg i. Br. sind Flächen des Freiburger Mooswaldes mit naturschutzfachlich 


hochgradig bedeutsamen und sensiblen Nachtfalterarten. Im Fall charakteristischer 


Arten von FFH-Lebensräumen des Anhangs I können Schutz- und Erhaltungsziele der 


zugeordneten Natura 2000-Gebiet betroffen bzw. beeinträchtigt sein. 


 Allgemein Beleuchtung räumlich und zeitlich auf das Notwendige reduzieren, 


Leuchten mit begrenztem Lichtkegel verwenden, Abstrahlung nach oben minimieren, 


abgeschirmte Leuchten mit geschlossenem Gehäuse verwenden (Reduktion der 


Fallen- und Tötungswirkung für in das Gehäuse eindringende Insekten) u. a. 


 Insektenfreundliche Leuchtmittel verwenden mit möglichst wenig Strahlung im 


kurzwelligen Bereich. 


 Bei erforderlicher Einrichtung neuer Beleuchtung, u. a. auch von Fassaden, 


grundsätzliche Prüfung, ob hiermit relevante  Fledermausquartiere oder 


Vogelschlafplätze betroffen bzw. tangiert werden; vorrangig Vermeidung. 


 Gleiches gilt für wichtige Transferrouten von Fledermäusen als „Dunkelkorridore“. 


 Entsprechende Ziele und Maßgaben sollten auch bei neuen Erschließungs- und 


Bauvorhaben konsequent beachtet werden; im Fall anderweitig drohender Verletzung 


artenschutzrechtlicher Verbote müssen Sie dies auch.  


Weitere Hinweise:  Soweit nicht bereits auf der bauleitplanerischen Ebene ausreichend 


geregelt, können entsprechende Nebenbestimmungen zur Vermeidung oder Minderung in 


der Baugenehmigung gesetzt werden (siehe auch Kap. 9.1).8  


 


                                                 
8  Vgl. auch Handlungsleitaden des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau (2019). 





